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Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen

Verbraucherinformation (VIG); Antrag auf Informationsgewährung vom 25.11.2019 nach

dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) bezüglich des Betriebes Supermarkt Feneberg,

WeilheimerStr. 9, 86899 Landsberg am Lech

Sehr geehrter Herr Huizinga,

das Landratsamt erlässt folgenden

Bescheid:

l.

1. Dem Antrag auf Informationsgewährung wird stattgegeben.
2. Die Informationsgewährungerfolgt in folgender Form:
a) Bekanntgabe der Daten derletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen.

b) Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichte, wenn Beanstandungenim Sinne von
unzulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches (LFGB), der auf Grund des LFGBerlassenen Rechtsverordnungen und

unmittelbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union
im Anwendungsbereich des LFGB vorliegen.
Die Information wird unverzüglich nach Ablauf von 10 Tagen nach Zustellung des Bescheids an
denbetroffenen Dritten bekannt gegeben,sofern bis dahin keine gerichtliche Untersagungerfolgt

ist. Die Bekanntgabeerfolgt durch Übersendung der einschlägigen Unterlagen per einfacher Post.

3. Die Ziffern 1 und 2 dieses Bescheidessind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.
4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Hinweise:

Falls im RahmenderInformationsgewährung Kontrollberichte herausgegeben werden, werden die
personenbezogenenDaten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innendirekt betreffen,

geschwärzt (Kontrollpersonal, Betriebspersonal etc.). Zudem werdenalle Inhalte, die nicht dem

Anwendungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.

Benötigen Sie einen individuellen Termin außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten oder benötigen Sie bei
einer persönlichen Vorspracheeinen barrierefreien Zugang,rufen Sie unsbitte an.
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Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetzallein
Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der

Weiterverwendungdererhaltenen Informationen durch Sie als Antragstellertrifft. Ob und wie Sie

die Informationen weiterverwenden, liegt daherin Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Eine Übersendung per E-Mail erfolgt nicht, da diese Unterlagen dabei unmittelbar ohne weiteres

Zutun Ihrerseits im Internet veröffentlicht würden und damit jedermann mit Internetzugang

zugänglich wären. Eine allgemeine Bekanntgabe von Feststellungen der
Lebensmittelüberwachungin der Öffentlichkeit ist jedoch weder gesetzlich vorgesehen noch Sinn
und Zweck des VIG. Deshalb erhalten Sie die Feststellungen per Brief übersandt. Ihrem

Informationsbegehren wird damit ebenfalls vollumfänglich genüge getan.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen! Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

! Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie

bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebungeine Verfahrensgebühr

fällig.

 


